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Förderbescheide für Hebammen im Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen 

 
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Förderbescheide im Rahmen der Zuweisungen 
des Freistaats Bayern für Hebammen, die im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in der 
Wochenbettbetreuung tätig sind, wurden versendet. Insgesamt erhalten 14 Hebammen 
eine Zuschusszusage für 2021. Damit unterstützen der Freistaat Bayern und der 
Landkreis die geburtshilfliche Versorgung. Bezuschusst wurde auch ein Imagefilm der 
Beleghebammen für die Geburtenstation des Klinikums Starnbergs am Standort in der 
Kreisklinik Wolfratshausen. Kreisausschuss und Kreistag hatten entsprechende 
Beschlüsse gefasst. 
 
Den Zuschuss erhält jede Hebamme, die im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen pro 
Kalenderjahr mindestens 15 Mütter im Wochenbett mit jeweils mindestens drei Hausbesuchen 
betreut haben. Hebammen, die mindestens 25 Mütter betreut haben, werden mit einem 
höheren Betrag unterstützt. Die Höhe des Förderbetrages, inklusive des zehnprozentigen 
Anteils des Landkreises, beträgt für zwei Hebammen jeweils 928,74 und für 12 Hebammen 
jeweils 1.857,20 Euro. Der Imagefilm der Beleghebammen für die Geburtenstation des 
Klinikums Starnbergs am Standort in der Kreisklinik Wolfratshausen  wurde mit 3.233,90 Euro 
bezuschusst. Insgesamt wurden 27.377,78 Euro ausbezahlt. 
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